
Stadt Amberg 
Marktplatz 11 
92224 Amberg 

 
 

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: 
 
Erstelldatum: 
Aktenzeichen: 

006/0023/2019 
öffentlich 
05.11.2019 
6.2 sg/p 

Teilnahme am Förderprogramm dBIR im Rahmen der Digitalisierung 

Referat für Kultur, Sport und Schulen 
Verfasser: Scheidig, Bernhard 
 

Beratungsfolge 26.11.2019 Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt die Beantragung von Fördermitteln für die Fördermaßnahme 

A) „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen 

Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen 

Schulen (dBIR)“ 

und beauftragt die Verwaltung zur Antragsstellung für das Haushaltsjahr 2019 bzw. 2020. 

  
 
Sachstandsbericht: 
 
a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung 
 
b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme 
 
A) Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen 

Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an 

bayerischen Schulen (dBIR) 

 
Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche stellt eine zentrale strukturelle 

Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine 

der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland 

umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebens- und Arbeitsbereichen vorzubereiten. Die 

Bundesregierung und die Regierungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der 

Kommunen arbeiten bei dieser Zukunftsaufgabe zusammen und setzen mit dem DigitalPakt Schule 

einen abgestimmten Innovationsimpuls. Damit sollen die bestehenden Entwicklungen an den Schulen 

entscheidend unterstützt werden, um die Voraussetzungen für Bildung in der digitalen Welt 



 

 

bundesweit und nachhaltig spürbar zu verbessern und digitales Lernen und Lehren unter optimalen 

Bedingungen zu ermöglichen. 

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus gewährt auf Grundlage der 

Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 – 2024“ Zuwendungen zum Ausbau der digitalen 

Bildungsinfrastruktur an Schulen. 

Die Förderung nach dieser Richtlinie erfolgt ergänzend zu den Förderprogrammen „Industrie 4.0“, 

„Exzellenzzentren an Berufsschulen“, „Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer“ und „Budget für 

integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen“ des  

Staatsministeriums sowie zur „Förderung von Glasfaseranschlüssen und WLAN für öffentliche 

Schulen“ des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat. 

 

Gegenstand der Förderung 

Folgende Investitionen (einschließlich Planung, Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme bestehend 

aus Integration, Umsetzung und Installation) sind zuwendungsfähig, sofern die Fördergegenstände 

nicht vorrangig zu schulverwaltungsbezogenen Zwecken genutzt werden: 

a) Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen; 

Schulserver, 

aa) die genutzt werden, um unzureichende Bandbreite, Datendurchsatz oder Latenz des 

Internetanschlusses des Schulstandortes auszugleichen, zum Beispiel Pufferserver für 

Bildungsmedien, sofern für mindestens 12 Monate nach Abschluss der sonstigen 

Investitionen an dem jeweiligen Schulstandort ein Glasfaseranschluss von keinem 

Anbieter garantiert werden kann, oder 

bb) die erforderlich sind, um rechtlichen Anforderungen zu genügen oder um spezifische 

schulische Anwendungen, zum Beispiel in der berufsspezifischen Ausbildung, zu 

ermöglichen; 

b) Aufbau oder Verbesserung der schulischen WLAN-Infrastruktur;  

c) Aufbau und Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen (zum Beispiel pädagogische 

Kommunikations- und Arbeitsplattformen), soweit sie zur berufsspezifischen Ausbildung 

notwendig sind und im Vergleich zu bestehenden Angeboten pädagogische oder funktionale 

Vorteile bieten;  

d) Anzeige- und Interaktionsgeräte (zum Beispiel Dokumentenkameras, Beamer, interaktive 

Tafeln, Displays nebst zugehörigen Steuerungsgeräten) zum Betrieb in der Schule;  

e) digitale Arbeitsgeräte (zum Beispiel Arbeitsplatzrechner, programmierbare 

Steuerungen/Fertigungen, CNC-Maschinen, Diagnose- und Messgeräte, Versuchsanlagen, 

Laborgeräte, Steuermodule usw.), insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche oder 

die berufsbezogene Bildung;  



 

 

f) schulgebundene mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von 

Smartphones), wenn  

aa) die Schule über die Infrastruktur, die nach Buchst. a) und b) zuwendungsfähig ist, verfügt 

oder diese durch den Schulaufwandsträger beantragt ist,  

bb) spezifische fachliche oder pädagogische Anforderungen solche Geräte erfordern und dies 

im Medienkonzept der Schule dargestellt ist und  

cc) bei Anträgen für allgemeinbildende Schulen die Gesamtkosten für mobile Endgeräte am 

Ende der Laufzeit des DigitalPakts Schule entweder  

aaa) 20 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens für alle allgemeinbildenden Schulen 

pro Schulaufwandsträger oder  

bbb) 25 000 Euro je einzelner Schule  

oder beides nicht überschreiten. 

 

Der Fördersatz beträgt höchstens 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Für den 

Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach wurde durch die Regierung der Oberpfalz für die 

gesamte Laufzeit des DigitalPakts Schule der Höchstbetrag der staatlichen Zuwendungen für beide 

Standorte auf 919.445 € festgelegt. Die Aufteilung im Zweckverband erfolgt nach Umlageschlüssel. 

Davon soll der Teilbetrag in Höhe von 504.231 € für Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur 

von integrierten Fachunterrichtsräumen an berufsqualifizierenden Schulen (Berufsschulen, 

Berufsfachschulen, Fachschulen, Fachakademien einschl. der entsprechenden Schulen zur 

sonderpädagogischen Förderung) eingesetzt werden, die die berufsbezogene Fachkompetenz der 

Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung der digitalen Transformation fördern (iFU-

Teilbetrag).  

 
c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar 
--- 
 
d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan 
--- 

Personelle Auswirkungen: 
keine 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
a) Finanzierungsplan 
 
b) Haushaltsmittel 
Der kommunale Anteil von mindestens 10 % der Fördermittel ist im jeweiligen Haushaltsjahr 
bereitzustellen.  
 



 

 

c)Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen  
   Haushaltsmitteln erforderlich) 
 
Zusatzmittel für Ersatzbeschaffungen sind je nach Investitionsvolumen nach Abschluss der 
Maßnahmen zu ermitteln und entsprechend in den Haushalt einzustellen. 
 

Alternativen: 
keine  

 

Anlagen: 

 

 

 

(Unterschrift Geschäftsleiter) 
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